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wird , die das Sinken des Zinsfußes zur Reduction der

Zinſenlaſt aͤlterer Schulden darbietet , oder durch Verwendung
eines Activkapitalfonds , in ſo ferne der Ertrag deſſelben

fuͤr den Staat geringer iſt , als der Betrag der Zinſen von

den damit abgeloͤsten Schuldkapitalien . In beiden Faͤllen
findet eine wirkliche Verminderung der Staatslaſten Statt .

25

Domänenverkauf als Mittel zur Schuldentilgung .

In der ſo eben angegebenen Beziehung verdient vorzuͤglich
der Verkauf von Domaͤnen zum Zweck der Schulden⸗

tilgung eine naͤhere Betrachtung .

Wenn in fruͤhern Jahrhunderten die Einfachheit des Acker —

baues , wie der ganze oͤkonomiſche Zuſtand der Voͤlker , das

Verhaͤltniß der Induſtrie und der Agricultur , das weniger

gefuͤhlte Beduͤrfniß , ſo wie das Daſeyn mancher Hinderniſſe
eines lebhaften Austauſches mittelſt des allgemeinen Cir —

culationsmittels — wenn dieſe und andere Verhaͤltniſſe in

fruͤhern Zeiten es moͤglich machten , daß die eigenthuͤmlichen

Guͤter und Gefaͤlle der Regenten oder des Staats die vor —

zuͤgliche Quelle zur Beſtreitung des Staatshaushalts bilden

konnten , und der politiſche Zuſtand , ſo wie die hiſtoriſche

Entwickelung der einzelnen Staaten , innig mit dieſer Ein —

richtung verflochten war ; ſo haben ſich im Laufe der Zeit

die Verhaͤltniſſe doch ſo ſehr veraͤndert , daß nicht nur ſelbſt

da , wo das urſpruͤngliche Domaͤnenvermoͤgen keine bedeu —

tende Schmaͤlerungen erlitt , dieſe Quelle des Einkommens

bei weitem unzureichend geworden iſt , ſondern auch die

Erhaltung einer ausgedehnten Domaͤnenwirthſchaft in mancher

Hinſicht als unvortheilhaft erſcheint .

Wenn hieruͤber auch ein ganz unbedingtes Urtheil nicht

gelten mag ) , und beſonders in kleinern Staaten manche

) Ja cob , Finanzwiſſenſchaft §. 76. u. folg .
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andere Ruͤckſichten , als in groͤßern Reichen eintreten , ſo

darf man doch , in der Regel , den Domaͤnenfonds als ein

ſchickliches Hilfsmittel zur Verminderung der Staatsſchulden

betrachten . Laufende Ausgaben des Staatshaushalts

aus dem Erloͤſe von verkauften Domaͤnen zu beſtreiten ,

kann freilich ſo wenig rathſam ſeyn , als uͤberhaupt

jede Kapitalverzehrung zu Beſtreitung des gewoͤhnlichen

Dienſtes .

Unraͤthlich iſt es auch , im Augenblick eines auſſerordent —

lichen Beduͤrfniſſes ein bedeutendes Kapital durch den

ploͤtzlichen Verkauf von Domaͤnen herbeizuſchaffen .

Man wird in ſolchen Faͤllen beſſer thun , ſich durch An —

lehen zu helfen , da man aus dem Vorrath disponibler ,

oder aus einer eingeleiteten Verwendung ruͤckziehbarer Kapi —

talien in der Regel ein ſolches Beduͤrfniß leichter und

ſchneller befriedigen kann , als man fuͤr eine groͤßere Maſſe

von Laͤndereien eine angemeſſene Concurrenz von Kaͤufern

erwarten darf , welche baare Zahlung zu leiſten vermoͤgen .

Die Beurtheilung der Frage aber , ob zur Verminderung

einer beſtehenden Staatsſchuld , die Veraͤuſſerung von Do —

maͤnen mehr oder weniger als nuͤtzlich und rathſam zu be —

trachten , haͤngt von der Groͤße der Schulden , und von

der Menge und Beſchaffenheit der vorhandenen Domaͤnen

ab , ſo wie von dem Zuſtande der Agricultur und der Be —

voͤlkerung . Man kann ſie einem , auf niedere Zinſen an —

gelegten Schatze vergleichen , den zu vermindern nur

dringende auſſerordentliche Beduͤrfniſſe oder ganz uͤberwiegen⸗

der Nutzen einladen ſollten .

Je verhaͤltnißmaͤßig bedeutender der Domaͤnenfonds iſt ,

deſto unbedenklicher mag man denſelben daher zur Schulden —

tilgung verwenden . Wo aber dieſe Quelle ſchon ſtark benutzt

worden , die Beſchaffenheit des noch vorhandenen Domaͤnial —

vermoͤgens eine nicht mit bedeutenden Nachtheilen verbundene
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Verwaltung zulaͤßt , eine Veraͤuſſerung daher keinen großen
Gewinn verſpricht , wird man dieſes Hilfsmittel ſich zu

bewahren mehr bedacht ſeyn .

Die unmittelbaren Vortheile der Veraͤuſſerung er⸗

geben ſich aber aus einer Vergleichung des Kapitalwerths
und des Ertrags der Domaͤnen und Gefaͤlle , mit dem

Betrag der Zinſen , welche an die Staatsglaͤubiger ent —

richtet werden muͤſſen . Der Tauſchwerth des liegenſchaft —
lichen Eigenthums uͤberhaupt ſteht zum Betrag der Renten

in der Regel in einem ſtaͤrkern Verhaͤltniſſe , als die dar⸗

geliehenen Kapitalien zu den gewoͤhnlichen Zinſen ; jener
Vortheil kann aber bei der Veraͤuſſerung der Domaͤnen

aus beſondern Gruͤnden noch bedeutender ſeyn . Auf der

einen Seite ſteht naͤmlich der Zinsfuß von den , in den

oͤffentlichen Fonds angelegten Kapitalien , bisweilen hoͤher,
als der gewoͤhnliche , bei Privatcredit - Geſchaͤften uͤbliche

Zinsfuß . Auf der andern Seite liegt es in der Natur der

Sache , daß große Vermoͤgens - Adminiſtrationen nie den

Gewinn zu gewaͤhren pflegen , den der Eigenthuͤmer bei der

Bewirthſchaftung ſeines Eigenthums zieht . Dazu kommt ,
daß die Verwaltungskoſten , Ausfaͤlle , und die in einer

ausgedehnten und verwickelten Verwaltung unvermeidlichen
Unterſchleife , den wirklichen Ertrag noch mehr ſchmaͤlern . Da⸗

her ergibt ſich aus dem Uebergang der Domaͤnen in die Haͤnde

von Privaten noch ein mittelbarer Gewinn — eine

erhoͤhte Nationalproduction , deren guͤnſtiger Einfluß auf
die Finanzen nicht ausbleiben kann .

In hohem Grade haͤngt uͤbrigens der Nutzen , den man

von einer ſolchen Maaßregel zu ziehen vermag , von der

Art des Vollzugs ab .

Er wird ein um ſo guͤnſtigeres Reſultat gewaͤhren, wenn

der Verkauf nur allmaͤhlig Statt findet , mit Ruͤckſicht

auf die durch Koſtſpieligkeit der Verwaltung vor —
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zugsweiſe zur Veraͤuſſerung ſich eignenden Objecte , auf die

Kapitalkraͤfte der verſchiedenen Landesgegenden , auf

die Zeitumſtaͤnde , welche der Erweiterung der land⸗

wirthſchaftlichen Unternehmungen vortheilhaft

ſind , auf die mehr oder minder raſchen Fortſchritte der Be —

voͤlkerung u. ſ. f.

Unzweifelhafte Erfahrungen haben beſtaͤtigt , welchen

großen Gewinn ein zweckmaͤßiger Vollzug einer ſolchen

Maaßregel der Finanzverwaltung bringen kann , die mittel —

baren Vortheil einer erhoͤhten Nationalproduction ungerechnet .

Wir begnuͤgen uns , eine Erfahrung anzufuͤhren , die in

einem Lande gemacht wurde , deſſen Verwaltung der Do⸗

maͤnen wohlgeordnet , und deſſen Ausdehnung nicht von der

Bedeutung war , um eine zweckmaͤßige Aufſicht der ganzen

Wirthſchaft zu erſchweren . Man ſchritt zu dem allmaͤhligen

Verkauf einer verhaͤltnißmaͤßig ſehr bedeutenden Maſſe von

Domaͤnen , den Grundſatz der freien Concurrenz beim Ver —

kaufe , und als Minimum des Verkaufpreiſes , das zu 3 Proc .

berechnete Kapital des Durchſchnitsertrags nach den Rech —

nungen feſthaltend . In vielen Faͤllen wurde ein hoͤherer

Preis erlangt , wo dieß aber auch nicht der Fall war ,

hatte die Finanzverwaltung in ihrer Bilanz noch den Betrag

der Steuern und den Werth des Zehntens in Rech⸗

nung zu bringen , die , ohne in den Durchſchnittsertrag auf —

enommen zu werden , der Kaͤufer zu uͤbernehmen hatte .

zdie verlor daher der That nach keine Rente von 3 ,

ſondern , nach Verſchiedenheit der Faͤlle , nur von 2/ , 2 ,

und bisweilen noch weniger , waͤhrend ſie ſich durch die

Tilgung der Schulden von einer Rente von 5 frei machte .

Haͤufig mochte aber der Revenuen - Verluſt fuͤr die

Domaͤnencaſſe , durch den Betrag der Abgaben und die

indirecten Vortheile , welche die Finanzverwaltung , durch

die erhoͤhte Cultur der verkauften Laͤndereien , durch die

2
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Abgaben von Veraͤnderung des Eigenthums ꝛc. , bezog , noch

weit uͤberwogen werden .

Vorzuͤglich vortheilhaft erſchien die Abloͤſung jener auf
dem Eigenthum laſtenden , zum Theil auch die freie Dis —

poſition daruͤber beſchraͤnkenden Gefaͤlle und Rechte , deren

koſtſpieligſge Verwaltung in der Regel nur einen geringen

Ertrag uͤbrig laͤßt ) .

) Nur von den Waldungen möchte es , die Sache auch nur von
dem nationalökonomiſchen Standpuncte aus betrachtet , problematiſch
ſeyn , ob man wohl thue , die Domänialforſten zu veräuſſern . So

lange wenigſtens , als man für gut findet , den Staatsforſtbehörden
die Leitung und Aufſicht der Bewirthſchaftung ſelbſt der Privat —

waldungen zu überlaſſen ; kann man dieſe Frage , wohl nur ver

neinen . Jene Aufſicht hat aber vielleicht ihren guten Grund in dem

Umſtande , daß bei den beſten Waldungen der jährliche Zuwachs

an Holz, im Verhältniß zum Beſtande , geringer iſt , als der

Zinsfuß in dem mäßigſten Satze , den er im gewöhnlichen Ver —

kehre bei vollkommener Sicherheit noch erreicht hat. Daher iſt für

den einzelnen Waldeigenthümer die Devaſtation des Waldes oft

ſo einladend . Die unbedingte Freiheit des Holzſchlags würde daher

in einem gegebenen Zeitpunct es für jeden Einzelnen , bis zu einer

gewiſſen Grenze , nützlich machen , ſeinen Wald abzuholzen , da

der Kapitalwerth des Erlöſes ihm höhere Gewinnſte , als der jähr

liche Zuwachs zum Beſtande verſpricht . Jene Grenze liegt in

dem momentanen Abſchlag des Holzes bei der Concurrenz der Wald

eigenthümer , die gleichzeitig fällen , und in dem ſpäter erfolgenden

Preisaufſchlag bei vermindertem Holzbeſtande , indem dieſe

Preisdifferenz , wenn ſie eine gewiſſe Höhe erreicht , den oben be—

zeichneten Gewinn an der Rente des Kapitals des Holzbeſtandes

aufwiegen und überſteigen kann . Dieß hindert aber eine ſucceſ —

ſiv fortſchreitende Entholzung der Waldungen bei freier

Wirthſchaft nicht , und wenn auch periodiſche übereilte Fällungen

einmal Schaden bringen , ſo kommt man über kurz oder lang , ſo

wie der übermäßige Vorrath verzehrt iſt , wieder zu dem nämlichen

Puncte , der im allgemeinen Intereſſe eine Aufſicht des Staates auf

die Forſtwirthſchaft nothwendig macht . Uebrigens wirkt in der That
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Selbſt in Staaten , wo mit minderer Vorſicht der Do —

maͤnenfonds zur Tilgung beſtehender Schulden , oder zur

Beſtreitung eines auſſerordentlichen Aufwands benutzt , ja

oft in uͤbereilten Verkaͤufen verſchleudert wurde , glaubte
man dennoch fuͤr den Verluſt eine reichliche Entſchaͤdigung
in dem Zuwachs erhalten zu haben , den die Privatinduſtrie
in dem erweiterten Felde ihrer freien Thaͤtigkeit dem National

reichthum erwarb .

Schuldentilgung mittelſt eines dieſem Zwecke gewidmeten jährlichen

Einkomme ns. Tilgungsplane

Fuͤr die Tilgung der Schulden , deren Abtragung den

Darleihern , auf irgend eine Weiſe , in den Anlehensbedin —

gungen zugeſichert wurde , gibt es nur eine Regel . Man

muß die eingegangene Verbindlichkeit puͤnctlich und ge —

wiſſenhaft erfuͤllen, man mag nun die Mittel hiezu in dem

Staatseinkommen finden , oder in neuen Anlehen „ oder in

einem neuen Vertrage mit den Glaͤubigern ſuchen muͤſſen.
Der Gruͤnde , welche gegen die Uebernahme einer

ſolchen Verbindlichkeit ſprechen , haben wir in den Kapiteln

uͤber die verſchiedenen Anlehensmethoden erwaͤhnt , und die

meiſten Staaten ſuchen ſich , ſo viel moͤglich , bei ihren An —

lehen davon frei zu halten Y.
Wir handeln hier alſo nur von den Planen , welche von

beſtimmten , vortragsmaͤßigen Verbindlichkeiten unabhaͤ ngig

dem angegebenen Reize die natürliche ſucceſſive Steigerung der
Holzpreiſe bei ſteigender Bevölkerung entgegen .

) Von den Anlehen , deren ſucceſſive planmäßige Tilgung in dem
Anlehensvertrage ſchon beſtimmt wird , gilt übrigens , die rechtliche
Nothwendigkeit des Vollzuges abgerechnet , Alles , was in der folgen —
den Ausführung von den , für eine ferne Zukunft entworfenen
Schuldentilgungsplanen geſagt wird .


	Seite 419
	Seite 420
	Seite 421
	Seite 422
	Seite 423
	Seite 424

